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Vollzug des Tierseuchenrechts 
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung über die Anordnung der Aufstallung von 
Geflügel (ausgenommen Laufvögel) zum Schutz vor der Geflügelpest in Risikogebiete 
Anlage: grafische Darstellung des Risikogebietes 
 
 
Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogtlandkreises (LÜVA) erlässt fol-
gende 
 
Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung 
1. 
In den folgenden Gebieten (nachfolgend Risikogebiete genannt) wird die Aufstallung der unter 
Punkt 2 benannten Tiere angeordnet: 
 
• Gemeinde Pöhl, 
• Gemeinde Neuensalz und 
• folgendes Gebiet der Stadt Plauen mit Bereichen des Stadtteiles Chrieschwitz: im Norden 
und Osten begrenzt von den Gemeinden Neuensalz und Pöhl, im Osten begrenzt von einer 
Linie beginnend ab der Autobahnabfahrt Plauen-Ost, dann der B 173 in Richtung Plauen fol-
gend bis zur Hammerbrücke über die Weiße Elster und im Westen flußabwärts 
entlang der Weißen Elster bis zur Gemeindegrenze Pöhl 
 
(grafische Darstellung: siehe Anlage) 
 
2. 
Jeder, der in dem in Punkt 1 genannten Risikogebiet Hühner, Truthühner, Perlhühner, Reb-
hühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse (ausgenommen Laufvögel) hält, hat dies unver-
züglich unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Art und Anzahl des Geflügels, 
ausgenommen Laufvöge,l der Nutzungsart und ihres Standortes, bezogen auf die jeweilige Art 
sowie die bisherige Haltungsform (in Ställen oder im Freien) beim LÜVA anzuzeigen, sofern 
dies noch nicht erfolgt ist. 
 
3. 
In den unter Punkt 1 genannten Risikogebieten dürfen Hühner, Truthühner, Perlhühner, Reb-
hühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse (ausgenommen Laufvögel) ausschließlich 
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3.1. in geschlossenen Ställen oder 
3.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesi-
cherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Sei-
tenbegrenzung bestehen muss, gehalten werden (Voliere). 
 
4. 
Für die Punkte 1 bis 3 wir die sofortige Vollziehung angeordnet. 
 
5. 
Ausnahmen von den Bestimmungen des Punktes 3 sind nur nach vorheriger Genehmigung 
des LÜVA Vogtlandkreis möglich. Der Antrag ist bei dem LÜVA Vogtlandkreis einzureichen. 
 
6. 
Diese Allgemeinverfügung wird durch öffentliche Bekanntmachung verkündet und tritt am Tag 
nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 
7. 
Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann zu den Geschäftszeiten auf der Internet-
seite des Landratsamtes Vogtlandkreis unter www.vogtlandkreis.de eingesehen werden. 
 
8. 
Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 
beim Landratsamt Vogtlandkreis erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung: 

1. Schriftlich oder zur Niederschrift 
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. Die Anschrift lautet: 
Postplatz 5, 08523 Plauen 
Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Behörde, die den Widerspruchsbescheid zu erlas-
sen hat, gewahrt. 

2. Elektronisch 
Der Widerspruch kann auch elektronisch eingelegt werden. Dafür stehen folgende Möglichkei-
ten zur Verfügung: 
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a) Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur 
nach dem Vertrauensdienstegesetz (elDAS-Verordnung) in Verbindung mit der Ver-
ordnung (EU) Nr. 910/2014 über den von der Behörde eröffneten Zugang für elektro-
nische Dokumente. Die Adresse hierfür lautet: 

 
landratsamt@vogtlandkreis.de 
 

b) Versendung eines signierten elektronischen Dokuments mit der Versandart nach§ 5 
Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der der Absender sicher im Sinne von § 4 Abs. 1 
Satz 2 De-MailGesetz angemeldet ist, an folgende De-Mail-Adresse landrats-
amt@vogtlandkreis.de-mail.de 

  
Hinweis: Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail oder über das Kon-
taktformular auf der Homepage des Vogtlandkreises ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 - 
Dr. Anne Schilder Amtstierärztin 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen 
die Allgemeinverfügung als Ordnungswidrigkeit in  Abhängigkeit  von  der  Schwere  
der Zuwiderhandlung mit einer Geldbuße bis zu 30.000 € (dreißigtausend Euro) geahn-
det werden können (§ 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG). 
 
 
 

Anlage: 
- grafische Darstellung 
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